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WOLFGANG HABERMANN

P.Oxy. LI 3613: Ein Präfektenedikt mit
«ehemaligen» Ratsherren von Alexandria

Das Dokument

P.Oxy. LI 3613 ist das letzte bekannte vordiokletianische Edikt eines Präfekten in
Ägypten. Wie sehr der Papyrus an einer Übergangszeit steht, wird an einem diploma-
tischen Detail deutlich: Vor dem Titel öparxo« Aåg÷ptoy wird das Rangprädikat des
Statthalters diashmfitato« genannt. Dies sah Guido Bastianini erst seit diokletia-
nischer Zeit als typisch an.1 Doch liegt mit diesem Papyrus ein Beispiel bereits aus der
Zeit des Probus vor, denn das von einem zweiten Schreiber angefügte Datum nennt in
Z. 26 «Jahr 5 des Probus Augustus, Thoth», was dem Zeitraum vom 30. Aug.–28. Sept.
279 n. Chr. entspricht. Darüber hinaus ist Hadrianius Sallustius nach derzeitigem
Überlieferungsstand (spätestens) seit Aug./Sept. 279 bis 281/282 n. Chr. (jedoch nicht
später) als Präfekt bezeugt.2 Wieder einmal wurden Reformen nicht zu dem Zeitpunkt
eingeführt, den wir aufgrund unseres Denkens in Epochen vermuten. Der Haupttext
des in Oxyrhynchos gefundenen Papyrus ist in einer semikursiven Hand geschrieben
und als eine der zahlreichen Kopien von Präfektenedikten aufzufassen, die in Alexan-
dria und der Chora angefertigt wurden. Das an den Rändern nahezu vollständig er-
haltene Blatt enthält lediglich den Text des Edikts (einschließlich der Anweisung
prfiùe« = propone) ohne Adressaten und Schlussgrüße durch die Kanzlei in Alexan-
dria; ein Tagesdatum wurde nicht geschrieben, und auf dem unteren Rand finden sich
6 Zeilen ungedeutete Kurzschrift.3

1 G. Bastianini, 5Eparxo« Aåg÷ptoy nel formulario dei documenti da Augusto a Diocle-
ziano, ANRW II.10.1, 1988, 585.

2 In den beiden älteren Präfektenlisten von G. Bastianini (ZPE 17, 1975, 317f.; ZPE 38,
1980, 89) ist die in P.Oxy. LI 3613 früheste Bezeugung von Hadrianius Sallustius als Präfekt noch
nicht erfasst, allerdings bei G. Bastianini, Il prefetto d’Egitto (30 a.C.–297 d.C.): Addenda
(1973–1985), ANRW II.10.1, 1988, 515. Vgl. die aktuelle Präfektenliste in A. Jördens, Statthal-
terliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti, 2009, 530.

3 Der griechische Text folgt der Transkription und plausiblen Rekonstruktion (vor allem der
fragmentarischen mittleren Partien des Papyrus im Kommentar zu Z. 9) des Herausgebers
J. Rea. Dem Ergänzungsvorschlag p[o]i‹s[as]ùai in Z. 17 mag man wegen der Platzverhältnisse
und dem nicht nachvollziehbaren Theta nicht zustimmen; eventuell könnte man stattdessen an
p[o]iásai denken.
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]driˇnio« Sallo÷stio« Ç diashmfitat[o« öparxo«]
Aåg÷ptoy lwgei. prostaxùÍn ÉpÌ · [ · · ] · · · · ·[ · · · ·]
tân beboyleykfitvn õkaston ãn tÕ lamprotˇt>
[lejandrwvn pfili $pÌ toÜ deytwroy ötoy« tá«

5 A\rhli‹an›oÜ toÜ ãn ùeoÖ« basile›a«, diatreibfintvn
te o\k ãpÏ tá« pfilev« mfinh«, $ll@ kaÏ ãn ´pa-
sin toÖ« tá« Aåg÷ptoy nomoÖ«, tˇlanton eåskom›sai
prÌ« tÎn tâ[n ca. 15 ] • vn ùermân ãpi-
skey‹n, p[rfiteron mÍn toÖ« ãp](·) \Ï/ tân òntvn

10 YkastaxoÜ [tfipvn kataginomwnoi]« di@ gramm[ˇtvn]
ded‹lvka, [nÜn dw, Çrân ãn $naxvr]‹sei tin@« geg[o-]
nfita« kat@ tÎ[n xØran öti dia]tre›bin, $nagka[›-]
v« di@ to÷toy m[oy toÜ diatˇgm]ato« proagoreÜ-
sai to÷toi« ökrein[a faneroŒ]« YaytoŒ« Ñ« ãn-

15 ta\Ü/ùa, eå $napfig[rafo› eåsin, k]atastásai kaÏ tÎn
ÇrisùeÖsan toÜ a[´ (talˇntoy) katabolÎn k]at@ toŒ« dhmos›oy[«]
tá« pfilev« lfi[goy«] p[o]i‹s[as]ùai, eådfite« ƒti eå m[Î]
[di]ˇ te tá« $pografá« kaÏ tá« ka[tabolá« ãj $na-]
[xv]r‹sev« faneroŒ« YaytoŒ« [katast‹soysin eå« tÎn]

20 [åd›]an eúsv triˇkonta Łmerân, [sterhù‹sontai]
[o\x ƒ]son tá« boyleytiká« $j›a«, m[»llon dÍ tÎn ãpi-]
[tim]›an YaytoÖ« logioÜntai prfis[timon, kaÏ taÜta]
[pro]shkfintv« Ñ« toÜ te koinoÜ p[»sin symfw-]
[ron]to« kaÏ tá« Łgemoniká« kele÷se[v« tÌ d›kaion]

25 [mÎ] peplhrvkfite«. prfiùe«. [  ]
(2. Hd.) (ötoy«) e22 Prfiboy SebastoÜ, UØù. vac.

6 Zeilen Kurzschrift

Hadrianius Sallustius, vir perfectissimus (und) praefectus Aegypti, erlässt folgendes
Edikt. Es war von – – – angeordnet worden, dass jeder der «ehemaligen» Ratsherren in
der glänzendsten Stadt der Alexandriner vom zweiten Jahr des nun unter den Göttern
weilenden Aurelian an, nicht nur von denen, die sich in der Stadt (Alexandria) selbst,
sondern auch in allen Gauen Ägyptens aufhalten, ein Talent zuwendet für die Reno-
vierung der – – – Thermen. Früher habe ich dies denen, die sich an den verschiedenen
Orten vorläufig aufhielten, durch Schreiben mitgeteilt, nun aber, wo ich sehe, dass
sich manche auf die Flucht begeben haben und sich noch in der Chora aufhalten, habe
ich notwendigerweise beschlossen, ihnen durch dieses mein Edikt zu verkünden, sich
hier zu offenbaren, wenn sie nicht registriert sind, und die angeordnete Zahlung des
1 Talents den öffentlichen Abrechnungen der Stadt gemäß zu leisten. Dies im Wissen
– sollten sie sich nicht durch Registrierung und Zahlung nach der Flucht (wieder) an
ihrem Wohnort innerhalb von dreißig Tagen offenbaren –, dass sie nicht nur ihrer
Ratsherrenwürde verlustig gehen, mehr noch, sie am bürgerlichen Rechtsstand für
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sich (selbst) die Strafe zahlen werden und dies verdientermaßen als solche, die den
Rechtsanspruch des allen gemeinsamen Nutzens und des statthalterlichen Befehls
nicht erfüllen. Hänge es öffentlich aus.

(2. Hd) Jahr 5 des Probus Augustus, Thoth.

Im Mittelpunkt des Präfektenedikts steht ein öffentliches Bauprojekt in Alexandria,
dessen (finanzielle) Realisierung mit eindringlichen Worten vom Präfekten im Hin-
blick auf eine spezielle Gruppe vorangetrieben werden soll. Die folgenden Bemerkun-
gen beschäftigen sich ausgehend von den alexandrinischen Verhältnissen in den 270er
Jahren mit den für die finanzielle und praktische Umsetzung der Baumaßnahme he-
rangezogenen Personen.

Die Baumaßnahme und ihre Finanzierung

Bei seiner Initiative im Aug./Sept. 279 n. Chr. bezog sich der Präfekt auf eine vorherige
Anordnung, der zufolge seit dem zweiten Jahr des verstorbenen Kaisers Aurelian
«ehemalige» Ratsherren eine Zuwendung von jeweils 1 Talent für Baumaßnahmen
an anscheinend näher bezeichneten Thermen in Alexandria zu leisten hatten, un-
abhängig davon, ob sich ihr Wohnsitz nun in Alexandria oder sonst irgendwo in
der Provinz befand. Leider erlauben es die geringen Buchstabenspuren am Ende der
zweiten Zeile nicht, die anordnende Instanz zu identifizieren. Der Herausgeber John
Rea schlug als Möglichkeiten den Kaiser bzw. einen Vorgänger des Hadrianius Sallus-
tius im Präfektenamt vor,4 entschied sich indes zögerlich für ÉpÌ t[á«] kr(at›sth«)
bo[ylá«] «vom ehrenwerten Rat, sc. Alexandrias»,5 wozu Andrea Jördens konsta-
tiert, dass dieser Vorschlag «zweifellos auch unter politischem Aspekt den besten Sinn
ergäbe, doch scheint das – sicher gelesene – prostˇssein ‹anordnen› hierzu in einem
gewissen Spannungsverhältnis zu stehen.»6 Das Eingreifen des Präfekten in dieser An-
gelegenheit kann zweifellos auch höhere, staatliche Interessen implizieren, blieb es
ihm kraft seiner grundsätzlichen Kompetenz ohnehin unbenommen, im Bedarfsfall
bei inneralexandrinischen Angelegenheiten ein Machtwort zu sprechen.

Die Anordnung sah vor, dass jeder der «ehemaligen» Ratsherren vom zweiten Jahr
des Aurelian an einen finanziellen Beitrag für die Thermenrenovierung in Alexandria
leisten und diesen auf das entsprechende städtische Konto einzahlen sollte. Dieses
zweite Jahr korrespondiert nach der Manipulation der Regierungsjahre Aurelians
nach seiner Rückeroberung Ägyptens im (Früh-)Sommer 272 n. Chr. mit dem Jahr

4 Auch wenn Hadrianius Sallustius in Z. 9–11 auf seine vorhergehenden, mißachteten Anwei-
sungen Bezug nimmt, ist es wohl unwahrscheinlich, dass er selbst die Quelle der Anordnung
war. Vor Hadrianius Sallustius weisen die Präfektenfasten eine Lücke von ca. 5 Jahren auf.

5 P.Oxy. a. O. Z. 2 Komm.
6 Jördens (Anm. 2), 159 Anm. 84.
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270/271 n. Chr.7 Ein drittes Jahr des Aurelian (als Alleinherrscher) ist auf Münzen und
Papyri von spätestens Juni bis Ende August 272 n. Chr. bezeugt. Problematisch ist nun,
welches Jahr retrospektiv dem im Edikt genannten zweiten Jahr zugrunde gelegt wer-
den muss: Nimmt man an, dass die Beschlussfassung für die Spendenaktion bereits im
zweiten Jahr vor der Manipulation erfolgt war und eine Berichtigung der Ratsakten
und eine Umschreibung der Albumeinträge der Ratsmitglieder des zweiten Jahres auf
die neue Zeitrechnung nicht stattgefunden hat – nachträgliche Datumskorrekturen in
Papyri auf die neue Zeitrechnung sind m. W. nicht bekannt –, dann wäre das Jahr
271/272 n. Chr. der Ausgangspunkt, wobei umständehalber ein solcher Beschluss
wohl erst unter (vorübergehend) stabilisierten politischen Verhältnissen nach April
272 n. Chr. zu vermuten wäre. Zweifellos muss aber andererseits postuliert werden
– wie beispielsweise die Eradierung des Geta-Namens aus Akten, Bildnissen, Inschrif-
ten zeigt –,8 dass offizielle Anordnungen dieser Art bis in die hinterste Amtsstube
auch umgesetzt wurden, so dass in unserem Fall das zweite Jahr, das bei den Urkun-
denschreibern nach der Rückeroberung als offizielles zweites Jahr galt und auch für
Hadrianius Sallustius verbindlich war, dem Jahr 270/271 n. Chr. entspricht. Wie dem
auch sei, die Formulierung im Edikt «vom zweiten Jahr an» erfasst die Ratsherren des
neuen, offiziellen zweiten Jahres und auch die Ratsherren des eventuell nicht auf die
neue Zeitrechnung korrigierten zweiten Jahres.

In unserem Text findet sich für die Bauunternehmung in Z. 9f. der Terminus
ãpiskey‹. In den Papyri hat ãpiskey‹ bzw. ãpiskeyÎ Ó $noikodom‹ die Bedeutung
«Reparatur, Renovierung», während der verwandte Begriff kataskey‹ als «Errich-
tung, Aufbau» bzw. mit dem bisweilen hinzutretenden ãk kainá« als «Neuerrichtung,
Neu(auf)bau» aufzufassen ist;9 auch epigraphische Zeugnisse lassen sich in dieser

7 Zu den verwickelten Datierungsfragen vgl. J. Rea in P.Oxy. XL S. 15–26; ders., in: P.Oxy. LI
3612 Z. 9 Komm.; G. Kreucher, Die Regierungszeit Aurelians und die griechischen Papyri aus
Ägypten, APF 44, 1998, 255–274; U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, 2001, 231–241.

8 Eine aktuelle Liste von Papyri mit eradierten Geta-Namen bei J. H. M. de Jong, Emperors
in Egypt. The Representation and Perception of Roman Imperial Power in Greek Papyrus Texts
from Egypt AD 193–284, 2006, 202–206.

9 #Episkey‹: P.Mich. V 312 (Ars.; 34 n. Chr.) Z. 34; P.Lond.Wasser. (Ars.; 113 n. Chr.) Z. 175 m.
Komm.; SPP XXII 177 (Ars.; 136/137 n. Chr.) Z. 15–19; P.Oxy.Hels. 41 (Oxy.; 223/224 n. Chr.)
Z. 24; P.Berl.Leihg. I 23 (Ars.; 252 n. Chr.) Z. 11f.; P.Oxy. XXXVIII 2877 (Oxy.; 3. Jh.); P.Panop. 4
(Panop.; 314 n. Chr.) Z. 10; P.Oxy. I 53 m. BL XI 142 (Oxy.; 316 n. Chr.) Z. 5f.; P.Oxy. VI 896 =
W.Chr. 48 = Sel.Pap. II 360 m. BL XI 145 (Oxy.; 316 n. Chr.) col. I.6–9. #Episkey‹ kaÏ $noikodom‹
(diese Wendung kommt nur im Arsinoites vor): P.Mich. XII 635 (71 n. Chr.) Z. 22; P.Lond. II 216
(S. 186) = W.Chr. 192 (94 n. Chr.) Z. 17f.; SB XVI 13005 (144 n. Chr.) Z. 19f.; P.Amh. II 93 =
W.Chr. 314 (181 n. Chr.) Z. 19; BGU XI 2034 (Anf. 3. Jh. n. Chr.) Z. 9f.; usw. #EpiskeyÎ ãk kainá«
kommt nicht vor! (BGU II 606 [Ars.; 306 n. Chr.] Z. 10 ist kaum richtig). Kataskey‹: P.Lond. VI
1912 = CPJ II 153 = Sel.Pap. II 212 (41 n. Chr.) Z. 48; P.Oxy. XLIII 3088 (Oxy.; 128 n. Chr.?) Z. 11;
SB XII 11262 (Herakl.; 139 n. Chr.) Z. 23f.; SB VIII 9904 (Antin.; 153/154 n. Chr.) Z. 5; SB XXII
15632 (Herakl.; 177–180 n. Chr.) Z. 20f.; P.Oxy. I 55 = W.Chr. 196 = Sel.Pap. II 307 m. BL VIII 231
(Oxy.; 283 n. Chr.) Z. 8f.; PSI III 162 (Oxy.; 286 n. Chr.) Z. 11. In einem Zeugnis aus dem Zenon-
Archiv (3. Jh. v. Chr.) ist kataskey‹ wohl als ‹Reparatur› aufzufassen: PSI V 543 Z. 51 Komm.,
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Weise verstehen.10 Es muss allerdings betont werden, dass der Bedeutungsunterschied,
der vor allem durch das Nebeneinander in der Wendung ãpiskeyÎ kaÏ kataskey‹
suggeriert wird,11 nicht immer aufrecht erhalten wurde und in Kontexten mit demsel-
ben Gegenstand die genannte Nuancierung durch alternative Verwendung der beiden
Begriffe verloren ging.12

Da im Text konkrete Ursachen für die Maßnahme nicht genannt werden, lässt sich
daran denken, dass ein unerwartetes Baufieber in dieser Zeit zur Renovierung von
Thermen in Alexandria geführt hat. Tatsächlich haben wir für Ägypten allein aus dem
Bereich des munizipalen Gymnasialwesens mehrere Zeugnisse, die für eine rege Bau-
tätigkeit um die bzw. nach der Mitte des 3. Jahrhunderts sprechen.13 Es sei betont, dass
die angeführten Beispiele verschiedene Metropolen Ägyptens in einem relativ engen
zeitlichen Rahmen betreffen, die aufgeführten Arbeiten über herkömmliche Wieder-
aufbaumaßnahmen hinaus gehen und mit den Baumaßnahmen zusammenhängende
Schreiben an den Rat der Metropolen bzw. an seine Instanzen gerichtet waren. Aus
Oxyrhynchos ist aus dem Jahre 249/250 n. Chr. eine Kostenaufstellung eines Baumeis-
ters/Architekten mit z.T. beträchtlichen Summen für Arbeiten an einem städtischen
Gebäude überliefert; die Erwähnung eines Ballspielplatzes sowie von Heizungsräu-
men lässt Julian Krüger an das Gymnasium mit den Antoniniansthermen (Tra-
jans-/Hadriansthermen) denken.14 In Panopolis wurden ebenfalls um die Mitte des

vgl. P.Heid. VIII 419 Z. 2 Komm. KataskeyÎ ãk kainá«: P.Amh. II 64 (Herm.; 107 n. Chr.) Z. 2;
SB XIV 11958 (Oxy.; nach 117 n. Chr.) Z. 6, 33f., vgl. 38; SPP V 83 (Herm.; 266 n. Chr.) col.
II.5–7; P.Flor. III 384 (Alex.; 489 n. Chr.?) Z. 70. Vgl. auch Cassius Dio 44, 5, 2.

10 H. Engelmann, Inschriften von Patara, ZPE 182, 2012, 183 Z. 16–17 Komm.; Th. Cors-
ten, IK 49 (Laodikeia) S. 169 Z. 2 Komm.

11 P.Ryl. II 157 (Herm.; 135 n. Chr.) Z. 16; P.Oxy. I 54 = W.Chr. 34 (Oxy.; 201 n. Chr.) Z. 13f.;
P.Flor. I 50 (Herm.; 269 n. Chr.) Z. 105f. Vgl. auch Polyb. 6, 13, 3; Appian, b.c. 2, (4), 27; Cassius
Dio 76 (77), 16, 3.

12 SB XVIII 13174 (Antin.; um 258 n. Chr.), col. II.12: Liturgen mit dem Titel ãpimelhtaÏ ãpi-
skeyá« ùerm[ân]; in Z. 17 wird deren Tätigkeit verbal mit kataskeyazom[wnoy] beschrieben.
SB XXVI 16763 (Herm.; 317–323 n. Chr.?), in dem es um Schiffe geht, col. I.5: altersbedingt
erforderliche Reparatur (proshko÷sh« ãpiskeyá«); col. II.15: Beschluss, die Schiffe auszubes-
sern (kateskeyˇsùai); II.17: Kostenplan für die Reparatur (synficev« dÍ gegony›a« tá« ãpi-
skeyá«).

13 W. Habermann, Aspekte des römerzeitlichen Gymnasiums in Ägypten, in: P. Scholz –
D. Wiegandt, Hg., Das kaiserzeitliche Gymnasion (im Druck), Kap. II. A. K. Bowman (Oxy-
rhynchus in the Early Fourth Century: «Municipalization» and Prosperity, BASP 45, 2008,
31–40) zeigt anhand verschiedener Zeugnisse des späteren 3. und frühen 4. Jahrhunderts n. Chr.,
dass den Metropolen sehr wohl finanzielle Mittel zur Verfügung standen, die weitgehend auf
dem Wohlstand der städtischen Eliten beruhten. Vgl. in diese Richtung auch K. Ruffing, Wirt-
schaftliche Prosperität im 3. Jahrhundert: Die Städte Ägyptens als Paradigma, in: K.-P. Johne –
Th. Gerhardt – U. Hartmann, Hg., Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse
des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit, 2006, 226–232.

14 P.Oxy. XII 1450; vgl. J. Krüger, Die Badeanlagen von Oxyrhynchos, Tyche 4, 1989, 114.
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Jahrhunderts Glasarbeiten in den Bädern des Gymnasiums durchgeführt.15 In Anti-
noupolis sind 263 n. Chr. aufwendige Vergoldungsarbeiten an der Decke von Säulen-
halle und Eingangstoren des Rund-Gymnasiums bezeugt.16 Auch in Hermupolis wei-
sen in den späten 60er Jahren verschiedene Indizien auf Bautätigkeit im dortigen
Gymnasium hin: Plattenbelegung in den Stoai, Bau eines neuen Tors, Herumliegen
übriggebliebener Säulentrommeln, Gips und Kalk für Baumaßnahmen im hadriani-
schen Heißwasserbad des Gymnasiums.17 Es würde sich von selbst verstehen, wenn
das repräsentationsbewusste Alexandria mit seinen Bauten auf keinen Fall nachstehen
wollte.

Die Zeitumstände der späten 60er und der 70er Jahre des Jahrhunderts lassen für
Alexandria allerdings auch eine andere Perspektive realistisch erscheinen. Nach dem
Tod des Kaisers Claudius im Sommer des Jahres 270 n. Chr. konnte die palmyrenische
Machtausdehnung nach Ägypten trotz anfänglicher Erfolge des Präfekten Tenagino
Probus nicht länger verhindert werden: Im Herbst des Jahres befahl die palmyrenische
Herrscherin Zenobia die endgültige Besetzung Ägyptens.18 Die Palmyrener entschie-
den sich nach der Einnahme Alexandrias, wo zuvor in rascher Folge zunächst der legi-
time Nachfolger des Claudius Quintillus, dann der Usurpator Aurelian anerkannt
worden waren, ziemlich bald für Aurelian, so dass bereits seit Anfang Dezember nach
diesem und dem Imperator Vaballathus datiert wurde und zwar 270/271 n. Chr. als
1. Jahr Aurelian/4. Jahr Vaballathus, 271/272 n. Chr. (bis mindestens April 272 n. Chr.)
als 2. Jahr Aurelian/5. Jahr Vaballathus.19 Die Berichte der antiken Autoren über Zer-

15 P.Got. I 7 mit BL III 69 und V 36; auch das Prätoriumbad und andere öffentliche Gebäude
wurden derartig ausgestattet.

16 P.Köln I 52 col. I.6–11/II.54–58: … ãglabeÖn xr÷svsin tá« Łmise›a« tân geinomwnvn glyp-
tikân örgvn toÜ ãp’ $gaùoÖ« kataskeyazomwnoy çrfifoy sto»« kaÏ pylØnvn stroggyla›oy
gymnas›oy.

17 SPP V 94 = W.Chr. 194 (267 n. Chr.); V 83 (266 n. Chr.) col. II.4–7: aÅreùeÏ« … eå«
ãpim[wleian] kaÏ kataskey[În toÜ] ãk kainá« kataskeyazomw[noy ãn tˆ ãntaÜ]ùa gymnas›8
py[l]âno« kaÏ [ ]; V 119 (266 n. Chr.) recto col. VI; V 82 (267–268 n. Chr.). Nach M. Drew-
Bear (Guerre civil et grands travaux à Hermoupolis Magna sous Gallien, in: Akten des 21. Inter-
nat. Papyrologenkongresses, 1997, 237–243) hat die Bautätigkeit mit dem Wiederaufbau nach
den Zerstörungen während der Unruhen unter Gallien Ende der 50er und zu Beginn der 60er
Jahre zu tun; vgl. dies., La «crise de la gymnasiarchie» revisitée, à Hermoupolis Magna sous Gal-
lien, in: Proc. of the 24th Internat. Congress of Papyrology, 2007, 267–277. P. van Minnen
(Hermopolis in the Crisis of the Roman Empire, in: W. Jongman – M. Kleijwegt, Hg., After
the Past. Essays in Ancient History in Honour of H. W. Pleket, 2002, bes. 294–297) stimmt dem
von Drew-Bear entworfenen Szenario hinsichtlich der Notwendigkeit von Reparaturarbeiten
im Zentrum von Hermupolis zu, schließt aber die Arbeiten im Gymnasium von diesem Repa-
raturplan aus. Zu dem in diesem Zusammenhang immer wieder angeführten SB X 10299 vgl.
jetzt J. Gascou, La shmas›a P.Oxy. XXXIV 2719 et le paysage urbain d’Alexandrie, CÉ 87, 2012,
310f.

18 Vgl. ausführlich Hartmann (Anm. 7), 281–289.
19 Zu den Reflexen der interimistischen Zustände auf die Datierungen in Ägypten im Herbst

270 n. Chr. vgl. Hartmann (Anm. 7), 236, 256f.
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störungen in Alexandria im Gefolge der turbulenten Ereignisse bis hin zur schließ-
lichen Rückeroberung Ägyptens durch Aurelian im Frühsommer 272 n. Chr. lassen
sich zeitlich kaum präzisieren. Die palmyrenische Okkupation konnte zwar beendet
werden, doch der Konflikt schwelte weiter. Ein propalmyrenischer Rebell mit dem
Namen Firmus – schon zuvor hatten palmyrafreundliche Kreise in Ägypten aktiv ins
Geschehen eingegriffen – soll nach der Historia Augusta in Alexandria nach der
Rückeroberung sein Unwesen getrieben haben. Auch wenn dessen Historizität nicht
verbürgt ist, gab es wohl dennoch in Alexandria eine Empörung, die 273 n. Chr. durch
den Kaiser selbst niedergeschlagen wurde.20 Ammianus Marcellinus berichtet, dass
der Bürgerkrieg unter Aurelian in Alexandria zur Zerstörung der Mauern geführt
habe und ein Großteil des alexandrinischen Viertels Bruchium – lange Zeit ein Wohn-
ort vortrefflicher Menschen – verloren gegangen sei.21

Die Quellen lassen erkennen, dass die Zeit um bzw. nach 270 n. Chr. in Alexandria
von anhaltenden Auseinandersetzungen mit zum Teil gravierenden Schäden geprägt
war. Unbehagen bereitet daher die Vorstellung, dass der alexandrinische Rat in dieser
Situation ein städtisches Bauprogramm verfolgen konnte, erschien doch selbst eine
staatliche Initiative für einen regulären Wiederaufbau beschädigter Strukturen unter
den gegebenen Umständen kaum denkbar. Hinzu kam, dass die politische Stabilisie-
rung durch geldwirtschaftliche Verunsicherung unterminiert und damit die Umset-
zung dringend erforderlicher Aufbaumaßnahmen zumindest verzögert wurde. Neue-
ren Theorien zufolge verursachte trotz heftiger Münzverschlechterung bereits in den
60er Jahren des 3. Jahrhunderts erst die Währungsreform des Aurelian im Jahre 274
n. Chr. den allgemeinen Vertrauensverlust in die Währung und entfachte eine deut-
liche Preissteigerung.22

20 SHA Aurel. 32,2f., Quadr. Tyr. 3 und 5; vgl. Hartmann (Anm. 7), 403–410. In der Einlei-
tung von P.Bingen 113 wird im Zusammenhang mit einem undatierten Papyrus, der von den
Herausgebern R. Caldwell und T. Gagos vielleicht an das Ende des Jahres 272 oder an den
Anfang des Jahres 273 n. Chr. zu setzen ist, die Möglichkeit diskutiert, dass C. Claudius Firmus,
der schon 264/265 n. Chr. als Präfekt in Ägypten amtiert hatte, von Aurelian als corrector mit
besonderen Vollmachten neben dem regulären, unter palmyrenischer Besatzung ernannten
praefectus Aegypti Statilius Ammianus eingesetzt wurde; vgl. A. Martin, P.Mich.Inv. 5478a et
le préfet d’Égypte Statilius Ammianus, Latomus 59, 2000, 399–402, der eine gleichzeitige Amts-
ausübung beider ablehnt.

21 Amm. Marc. 22,16,15. In der Übersetzung der Chronik des Eusebius durch Hieronymus
(a. 2286 p. 221) wird übertrieben von mehrjähriger Belagerung und Zerstörung bereits unter
Claudius berichtet. Vgl. zu den kontroversen Datierungen Hartmann (Anm. 7), 289–293,
nach dem Belagerung und Zerstörung sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Wieder-
eroberungserfolgen des Tenagino Probus im Sommer oder Frühherbst 270 n. Chr. stehen. Vgl.
auch (wenn hierauf zu beziehen) P.Ross.Georg. III 1, hierzu M. P. Speidel, Guards of the Roman
Armies, 1978, 119 und H. Cuvigny, O.Krok. S. 144f.

22 M. Haklai-Rotenberg, Aurelian’s Monetary Reform: Between Debasement and Public
Trust, Chiron 41, 2011, bes. 22f., 31f.; Ch. Howgego, Geld in der Antiken Welt, 2000, bes.
143–147, 152f.; H. J. Drexhage (Zur Preisentwicklung im römischen Ägypten von ca. 260 n. Chr.
bis zum Regierungsantritt Diokletians, MBAH VI.2, 1987, 30–45) setzt anhand der (wenigen)
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Die ehemaligen Ratsherren

Der Präfekt Hadrianius Sallustius wandte sich mit seinem Edikt an die «ehemaligen»
alexandrinischen Ratsherren, die sich in Alexandria aufhielten oder sich auf ihre
Güter in der Chora zurückgezogen hatten bzw. dort untergetaucht waren.23 Alexan-
driner mit Wohnsitz und Besitz in der Chora sind für das 3. Jahrhundert ein gut
bezeugtes Phänomen; neben den «genuinen» Alexandrinern sind einige unter diesen
aufgrund ihrer Familienbeziehungen als soziale Aufsteiger aus der Chora erkennbar.24

In der Art eines städtischen cursus honorum wurde zur Demonstration der erreichten
Positionen in den Titulaturen die Bekleidung von Ämtern in Alexandria und der je-

überlieferten Preise in den Papyri den Beginn des rapiden Geldwertverfalls in die Zeit nach 269
und vor 274 n. Chr. Vgl. mit weiterer Literatur K. Ruffing, Die Wirtschaft, in: K.-P. Johne –
U. Hartmann – Th. Gerhardt, Hg., Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation
des Römischen Reiches im 3. Jh. n. Chr., 2008, II.820–825. Nicht wirklich plausibel erscheint eine
substantielle Entwertung der dem Talent zugrunde liegenden 1500 Tetradrachmen, wenn in unse-
rem Edikt 1 Talent/«ehemaliger» Ratsherr (Z. 7, 16) eingefordert wurde.

23 Die Gesamtfinanzierung des Bauprojektes kann selbstverständlich nicht nur auf den
Schultern dieser Gruppe geruht haben.

24 Vgl. im Überblick H. Braunert, Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte
Ägyptens in der Ptolemäer- und Kaiserzeit, 1964, bes. 119–122, 238f., 268; A. K. Bowman –
D. Rathbone, Cities and Administration in Roman Egypt, JRS 82, 1992, 116; J. Rowlandson,
Landowners and Tenants in Roman Egypt, 1996, 106–111, 113f., 266f.; L. E. Tacoma, Fragile
Hierarchies: The Urban Elites of Third-Century Roman Egypt, 2006, 140f., 144–150. Zu den
Calpurnii (Familie[n] des Aur. Horion u. Calpurnius Firmus) als illustratives Beispiel für den
Oxyrhynchites: A. K. Bowman, in: P.Thomas S. 11–17. Zu den hoch dekorierten hermopoliti-
schen Athleten s. Anhang Nr. 8 und 10 mit Anm. 6. An einen sozialen Aufsteiger aus dem ober-
ägyptischen Tentyra ist bei Tullius Ptolemaios zu denken, der mehrere hohe alexandrinische
Ämter bekleidet hatte und dem Ł patr›« eine Ehreninschrift setzte (I.Portes 32), die allerdings
ins 2. Jh. gehört (I.Alex. S. 137 Anm. 1), als der Weg für ambitionierte Elitenangehörige der
Chora nicht an Alexandria vorbei führen konnte. Trotz veränderter Rechtslage wird die Attrak-
tivität Alexandrias für eine Karriere auch im 3. Jh. weiter bestanden haben und noch nach der
Constitutio Antoniniana gab es weiterhin (auf Privilegien deutende) Listen von Römern und Alex-
andrinern, vgl. D. Hagedorn, Marci Aurelii in Ägypten nach der Constitutio Antoniniana,
BASP 16, 1979, 54f. Alexandrinische Bürger, die außer Abkunftsnachweis (P.Oxy. XL 2898
col. II) einen Wohnsitz (ãfwstion, nach Braunert a. O. 25 Anm. 39: sekundärer Leistungsort/
zweiter Wohnsitz, also das Inkolat und nicht die åd›a) in Oxyrhynchos hatten (ebd. 2916) oder
eine Liturgie abgeleistet hatten (ebd. 2901, 2915), konnten – auf der Grundlage einer gemeinsa-
men Erfassung mit den römischen Bürgern in einer Liste (graf‹ in ebd. 2915 Z. 18; 2927 Z. 3
Komm.) – um 270 n. Chr. an der Verteilung von Getreidespenden in Oxyrhynchos teilnehmen.
Hier wie auch bei manchen großen Landbesitzern fehlen Hinweise auf bekleidete Ämter wie z.B.
für einen Alexandriner, der im Hermopolites über Jahre geschäftlich nachgewiesen ist, aus
Altersgründen um Befreiung von Liturgien bat und betonte, dass er viel Land im dortigen Gau
besitze (P.Flor. III 382 [um 222 n. Chr.] Z. 35). Andere waren absentee landlords wie z.B. der alex-
andrinische Ratsherr Aur. Appianus (Anhang Nr. 7) für seinen Besitz im Arsinoites, vgl.
D. Rathbone, Economic Rationalism and Rural Society in Third Century A.D. Egypt. The
Heroninos Archive and the Appianus Estate, 1991, 44–58, 60, 69, 389. Alexandrinische Exegeten
in der Chora: P.Heid. X 450 Anm. 76–79.
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weiligen Gaumetropole festgehalten (s. Anhang). Bei den ehemals in Alexandria aus-
geübten Ämtern – auch wenn es sich um mehrere handelte – wurde einmalig genfi-
meno« vorangestellt.25 Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich, wenn am Ende einer
solchen alexandrinischen Ämterfolge boyleyt‹« steht und der Amtsinhaber nach-
weislich noch lebte bzw. in einer Gaumetropole ein Amt ausübte.26 Alan Bowman
nahm für diese Fälle an, dass genfimeno« auf alle Titel außer den des boyleyt‹« zu
beziehen sei.27 Zweifellos beruht diese Annahme auf der Communis Opinio, dass
die Ratsmitgliedschaft eine lebenslängliche war. Auch die verbreitete Auffassung, dass
(mindestens bis ins 2. Jahrhundert n. Chr.) die Ableistung städtischer Ämter die
(Anwartschaft auf) Aufnahme in den Stadtrat begründete,28 lässt sich für Ägypten, wo

25 Die gelegentlich durch eine nicht immer evidente Zuordnung/Abfolge der Ämter bzw. auf-
grund von Auslassungen (Schreiberversehen) suggerierte gleichzeitige Amtsausübung in
Alexandria und in einer entfernt liegenden Metropole der Chora ist ausgeschlossen. Dass der
Präfekt in Alexandria liturgiepflichtige ehemalige Amtsinhaber jedoch aus der Chora nach Alex-
andria beordern konnte, zeigt P.Harrauer 35 (ca. 250 n. Chr.) col. V.51–61: Vom Präfekten als
ehemalige Exegeten von Alexandria angesprochene Brüder, die in Hermupolis ihren Wohnort
hatten, wurden zu «einigen dringenden Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes» nach Alex-
andria befohlen (fr[o]nt›sate paraxráma ûk[ein] eå« tÎn lamprotˇthn [l[ej]ˇndreian,
ãpeid‹ ti[na] ãpe›gonta tá« dhmos[›a« É]phres›a« xr‹zei tá« [paroy]s›a« Émân). Zu einem die-
ser Brüder s. Anhang Nr. 15.

26 Für F. Preisigke (Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten, Diss. Halle 1903, 50)
bedeutete genfimeno« boyleyt‹« in der Regel «verstorbener Buleut», nicht «gewesener Buleut».
K. A. Worp, genfimeno« boyleyt‹«, ZPE 30, 1978, 239–244 konstatiert: Im Prinzip bedeutet
genfimeno« «ehemalig, aufgehört haben zu sein, ex- . .» und da die Ratsherrenschaft bis zum Tod
währte, wird genfimeno« in Verbindung mit boyleyt‹« nur auf verstorbene Personen anzuwen-
den sein. Wenn aber ein Ratsherr den Rat seiner Heimatstadt aus Gründen wie Wohnortwechsel,
Vermögensverlust, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, Gesundheitsgründe usw. verließ, dann
wird er wohl bereits zu seinen Lebzeiten als genfimeno« boyleyt‹« = ehemaliger Ratsherr
bezeichnet worden sein. Da in der Chora ehemalig ausgeübte städtische Ämter überwiegend mit
einer präteritalen Form gekennzeichnet wurden, könnte in bestimmten Fällen das häufig abge-
kürzt geschriebene boyl( ) zu boyl(e÷sa«) aufgelöst werden, doch begegnet das ausgeschrie-
bene boyle÷sa« in den Papyri nur einmal in undeutlichem Kontext: SB VI 9192 (314/315
n. Chr.; Ars.) Z. 2, vgl. A. K. Bowman, The Town Councils of Roman Egypt, 1971, 26 Anm. 14.
Nach Durchsicht der hellenistischen Inschriften bedeutet das dort oft ausgeschriebene boy-
le÷sa« «verstorben».

27 Bowman (Anm. 26), 142 Anm. 32. Diese Auffassung findet eine konsequente Weiterfüh-
rung bei Worp (Anm. 26), 242: «It seems an established fact that one person could be member
of the senate of e.g. Alexandria as well as of the senate of a metropolis. There is therefore no rea-
son to suppose that genfimeno« indicates that the person involved gave up his membership of the
senate of one city in order to become senator in another metropolis.»

28 Vgl. z.B. W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipa-
les und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemein-
den zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates, 1973, 189; vgl. aber H.-J. Horstkotte,
Magistratur und Dekurionat im Lichte des Albums von Canusium, ZPE 57, 1984, 222, der den
Schluss zieht, dass ca. die Hälfte der Mitglieder des Dekurionenrats ohne vorherige Bewährung
über eine Magistratur in den Rat aufgenommen worden war. An anderer Stelle vertritt derselbe
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die boyla› um 200 n. Chr. durch Septimius Severus eingerichtet wurden, nicht bestä-
tigen.29

Unser Präfektenedikt – und eben dieser offizielle Kontext schließt vage Formulie-
rungen aus – wandte sich an die beboyleykfite«. Während der Erstherausgeber John
Rea unkommentiert übersetzt «persons who have served as councillors in the most
glorious city of the Alexandrians from the second year of the reign of Aurelian», wird
hier eine andere Deutung des Begriffs vorgezogen, nämlich «ehemalige» alexandrini-
sche Ratsherren in der glänzendsten Stadt der Alexandriner vom zweiten Jahr des
Aurelian an. Wie bereits bemerkt, konnte die Ehemaligkeit des Amts durch ein vor-
gesetztes genfimeno« oder durch boyle÷sa« zum Ausdruck gebracht werden, wobei
allerdings eine gewisse Ambivalenz insofern bestand, als die Begriffe auch den «ehe-
maligen» im Sinn des verstorbenen Amtsinhabers bezeichnen konnten. In unserem
Präfektenedikt werden nun die «ehemaligen», offenkundig noch lebenden Ratsherren
als beboyleykfite« bezeichnet und zwar in einer Wendung mit Artikel im Genitiv Plu-
ral des Partizips Perfekt wie sie analog zur Kennzeichnung ehemalig ausgeübter städti-
scher Munizipalämter verwendet wurde,30 doch auf Ratsherren bezogen in den Papyri

Autor die Ansicht, dass die Verpflichtung von Dekurionensöhnen zum Eintritt in den Rat spä-
testens in diokletianischer Zeit geltendes Recht war, vgl. ders., Die ‹Steuerhaftung› im spätrömi-
schen ‹Zwangsstaat›, 2. Aufl. 1988, 100f. Sollte diese Auffassung auch für Ägypten zutreffen,
dann hätten die «ehemaligen» Ratsherren von Alexandria in unserem zeitlich nahen Präfekten-
edikt Söhne für den dortigen Rat zurücklassen müssen; vgl. Anm. 31 für Antiochia.

29 Preisigke (Anm. 26), 46f.: Beinahe die Hälfte aller boyleyta› haben keine Ämter der
1. Ordnung bekleidet; zu allen Zeiten konnte man boyleyt‹« werden ohne städtischer Amtsin-
haber gewesen zu sein. P. Jouguet, La vie municipale dans l’Égypte romaine, 1911, 359, 480:
Von 175 boyleyta› haben 87 kein Amt ausgeübt. E. P. Wegener, The BO°LE°TAI of the
MHTROPOLEIS in Roman Egypt, in: Symbolae van Oven, 1946, 164: Von 249 boyleyta›
haben 78 im 3. Jh. kein Amt ausgeübt. In P.Oxy. XLIV 3171 (225–250 n. Chr.; Oxy.?) haben 3 von
17 boyleyta› kein Amt, was ca. einem Sechstel entspricht. D. Delia, Alexandrian Citizenship
during the Roman Principate, 1991, 95: Von 42 boyleyta› im 3. Jh. haben 19 kein Amt ausgeübt,
s.u. den Anhang. Amtsträger ohne boyleyt‹«-Titel: Preisigke a. O. 47f.: Von 127 Amtsinha-
bern (inkl. gewesenen) waren 82 Nicht-boyleyta›, 45 boyleyta›; Jouguet a. O. 360: Von 224
Amtsträgern waren 150 Nicht-boyleyta›, 74 boyleyta›; Delia a. O. 95: Von 97 Amtsinhabern
waren 57 Nicht-boyleyta›, 40 boyleyta›. Auf die quellenkritischen Probleme, die mit diesen
Auswertungen verbunden sind, und auf mögliche Erklärungen für die Resultate sowie die Impli-
kationen für das Verhältnis von Bewerbern und offenen Stellen im Rat kann hier nicht eingegan-
gen werden, vgl. Bowman (Anm. 26), 29 und mit einem Rechenmodell L. E. Tacoma, The
councillor’s dilemma. Political culture in third-century Roman Egypt, in: O. M. van Nijf –
R. Alston, Hg., Political Culture in the Greek City after the Classical Age, 2011, 254f.

30 Auf diese Weise: tân gegymnasiarxhkfitvn, tân ãjhghteykfitvn, tân kekosmhteykfitvn,
tân łgoranomhkfitvn. Die Durchsicht der Belege zeigt, dass es sich um ehemalig ausgeübte
Ämter – diejenigen, die Gymnasiarchen, Exegeten, Kosmeten etc. «gewesen» sind – handelte.
Das Perfektpartizip bei diesen Ämtern begegnet in Urkundenadressen in Verbindung mit ak-
tuell ausgeübten Ämtern wie bibliof÷laj, dhmfisio« trapez›th«, ãpikrit‹« u.a., als Gruppen-
bezeichnung (aus dem Kreis der ehemaligen …) und bezeichnet bei einer Abfolge von Ämtern
die bereits absolvierten. Alternativverwendung von ãjhghteykØ« und ãjhghte÷sa« bei Hage-
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singulär ist. Erwähnenswert erscheint indes eine Äußerung des Libanios, der rund
hundert Jahre nach unserem Text Klage führt über die paÖde« tân boyleyfintvn Ó
beboyleykfitvn, die sich durch Studienreisen nach Beirut und Rom dem Rat von An-
tiochia zu entziehen versuchten, und der mit seiner Formulierung eindeutig zwischen
amtierenden und ehemaligen Ratsherren unterscheidet.31

Wie erwähnt, wird im allgemeinen davon ausgegangen, dass Dekurionen auf
Lebenszeit Mitglied im Rat waren. Abgesehen von (einschränkenden) Qualifikations-
bedingungen für die Aufnahme in den Stadtrat sowie der auf eigenem Willen beru-
henden Ablehnung von über 55-Jährigen, in den Rat berufen zu werden, konnten
nach römischem Recht nur infamierende und strafrechtlich relevante Handlungen
den Verlust des Dekurionats bewirken.32 Ein Dekurione, dessen Verfehlung zu einer
relegatio auf Zeit führte, hörte auf, Dekurione zu sein; er wurde indes nicht unfähig,
nach seiner Rückkehr erneut Dekurione zu werden, wenn er auch nicht seinen frühe-
ren Rang im Album sogleich wieder einnehmen konnte. Anders verhielt es sich mit
demjenigen, der auf Zeit aus dem ordo ausgeschlossen wurde, denn dieser war nach

dorn, in: P.Hamb. IV S. 242 Nr. 158. S. u. Anm. 46 für eine Vermutung zur Seltenheit des Ter-
minus beboyleykfite«. Der Präfekt spricht eine spezifische Gruppe unter den alexandrinischen
Ratsherren an (jeder von den beboyleykfite« …) – hätte er alle Ratsherren vom zweiten Jahr an
für die Finanzierung in die Pflicht nehmen wollen, dann hätte er einfacher formulieren können.

31 Libanius, Or. 48,22, vgl. auch 49,27. Nach P. Petit (Libanius et la vie municipale à Antio-
che au IVe siècle après J.-C., 1955, 42) findet sich bei Libanius kein offizielles exeat für die Befrei-
ung betagter Buleuten, doch in der Praxis hätten die Söhne ihre ausgeschiedenen Väter im Lokal-
senat mit ihrem Vermögen ersetzt und damit das Gremium vor finanziellen Einbußen bewahrt.
Im Hinblick auf die angeführte Stelle fährt er fort, dass sich die ehemaligen Ratsherren Befreiung
von der Ratsmitgliedschaft durch den Eintritt in den hohen Verwaltungsdienst verschafft und
ihre Söhne widerrechtlich ihren Platz verlassen hätten – «… ce ne sont pas des bouleutes hono-
raires, et leurs fils, loin de les remplacer, ont au contraire déserté illégalement leurs postes».

32 Zum Katalog der Vorbedingungen für die Aufnahme in den Rat s. bes. Langhammer
(Anm. 28), 190–195. Zu den über 55-Jährigen Dig. 50.2.2.8 (Ulpian): Männer, die älter als fünf-
undfünfzig Jahre sind, gegen ihren Willen zum Dekurionat zu berufen, ist durch kaiserliche Ver-
ordnungen verboten worden. Wenn sie aber darin eingewilligt haben, so müssen sie, auch wenn
sie älter als siebzig Jahre sind, zwar bürgerliche Dienste nicht übernehmen, wohl aber Ehrenämter
verwalten. Zur Gültigkeit dieser Bestimmung für Ägypten: N. Lewis, Notationes legentis,
BASP 11, 1974, 44–46. In der Sache anders Dig. 50.2.11 (Callistratus): In hohem Alter Stehende
dürfen nicht zu Dekurionen gemacht werden … sie sollen dauerhaft entfernt werden. Zu den zum
Ausschluss aus dem Dekurionat führenden Vergehen s. Langhammer a. O. 197 Anm. 57,
220–225. Die Papyri sind in diesen Angelegenheiten wenig beredt, doch wird immerhin die in
Dig. 48.7.1 pr. (Marcian) erhaltene Bestimmung über die Konsequenzen bei Verurteilung wegen
Privatgewalttätigkeit durch ein «Edikt des Caracalla betreffend Real- und Verbalinjurien von
Gemeinderäten gegen ihren Vorsitzenden und ihre Kollegen» (P. Meyer) bestätigt: P.Oxy. XII
1406 = P.Jur. 72 = Oliver 269 mit BL XII 139 (213–217 n. Chr.) Z. 6f.: ã@n boyleytÎ« tÌn [pr÷ta-
nin Ó boyley]/tÎn g´ t÷c> Ó mwmc[hta]i [ – – – ]/Ç mÍn boyl[e]ytÎ« tá« boyle›a« $[pallˇ]/jetai
kaÏ eå« ¡timon xØran [katast‹?]setai – Wenn ein Ratsherr den Prytanen oder Ratsherren (zum
dritten Mal) schlägt oder (in ungehöriger Weise) missbilligt [  ], wird der Ratsherr von der Rats-
mitgliedschaft ausgeschlossen und zu einer Stellung ohne (besondere) Ehre degradiert.
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Ablauf der Zeit wieder Dekurione, musste aber ebenfalls warten bis eine Stelle frei
wurde, falls diese besetzt war.33 Aus diesen Grundsätzen lässt sich u.a. die Erkenntnis
gewinnen, dass unter gewissen Umständen die Ausübung des Ratsherrenmandats ru-
hen konnte, die Ratsherrenwürde jedoch nicht dauerhaft verloren ging. Ähnlich wird
man sich auch die sicher nicht alltägliche und nur in engen rechtlichen Grenzen mög-
liche Konstellation vorzustellen haben, dass ein Dekurione beispielsweise durch einen
Wohnortwechsel seine Ratspflichten an einem Ort nicht mehr wahrnehmen konnte.34

Im Hinblick auf unser Edikt lässt sich nicht ausmachen, welche Gründe zur Beendi-
gung der Ratsherrenschaft geführt haben. Man könnte angesichts der oben geschil-
derten unruhigen Zeiten daran denken, dass auch der Rat von Alexandria von den
Auseinandersetzungen nicht verschont blieb und politisch missliebige Ratsherren
entfernt wurden.35 Die Formulierung in unserem Text impliziert, dass in geradezu re-

33 Dig. 50.2.2 pr. (Ulpian), vgl auch Dig. 50.2.3 pr., 50.2.3.1.
34 Inschriftliche Belege dafür, dass ein und derselbe Mann dem Rat in zwei oder mehreren

Städten angehörte, geben G. Rupprecht, Untersuchungen zum Dekurionenstand in den nord-
westlichen Provinzen des Römischen Reiches, 1975, 65, 86 Anm. 80 und 81 und B. Kübler,
decurio, RE IV, 1901, col. 2327; außerdem: CIL III 1323 / AE 1988, 953 (Claudia Aequum [Dal-
matia]-Ampelum [Dacia]: ca. 900 km); CIL III 10495 mit D. Fishwick, ZPE 130, 2000, 259
(Aquincum [Pannonia Inf.]-Singidunum [Moesia Sup.]: ca. 390 km). Während selbst in Fällen
mit geringer Distanz zwischen den Städten unklar bleibt, ob die Dekurionate gleichzeitig oder
sukzessiv ausgeübt wurden, denkt man bei größeren Entfernungen primär an ein Nacheinander;
Weiteres in Anm. 43. Üblicherweise ist die rechtliche Ortszugehörigkeit von Dekurionen
vorauszusetzen, aber es war auch möglich, als «incola-Dekurione» einen Sitz im Stadtrat zu
erlangen, vgl. Rupprecht a. O. 63f. sowie die Inschriften CIL XII 1585 (ebd. S. 177f.) und CIL II
1055 = ILS 6916. Einem Wohnortwechsel wurde in den prekären Zeiten der Kurien gesetzlich ein
Riegel vorgeschoben: Wer sich als Einwohner in eine andere Stadt in der Absicht begab, den Ver-
pflichtungen aus seiner origo zu entgehen, der musste die onera decurionatus in beiden Städten
auf sich nehmen (C.Th. XII.1.12 = C.J. X.39.5 [325 n. Chr.]). Reglementierungen gab es dahin-
gehend aber bereits vorher, wie Dig. 50.2.1 (Ulpian) zeigt, der zufolge Dekurionen, die ihren
Wohnsitz verlassen hatten, vom Statthalter zurückgerufen werden konnten, damit sie ihre Ver-
pflichtungen versehen. Vgl. auch die Auffassung des Juristen Papinian zur gleichzeitigen Beklei-
dung von Ehrenstellen in Anm. 43.

35 Beispielhaft sei auf die Bürgerkriegsauseinandersetzungen zwischen Septimius Severus
und Pescennius Niger hingewiesen, in deren Folge verschiedene Städte ihre rechtliche Selbst-
ständigkeit verloren. Dies zog zweifellos die Auflösung der betreffenden Stadträte nach sich,
ohne dass allerdings aus den Quellen zu erfahren ist, was mit den ehemaligen Ratsherren
geschah (außer im Fall von Byzanz, wo diese nach Cass. Dio 75,14,1 alle umgebracht worden sein
sollen). Vgl. R. Haensch, Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der
römischen Kaiserzeit, 1997, 251f.; 367f.; R. Ziegler, Antiochia, Laodicea und Sidon in der Poli-
tik der Severer, Chiron 8, 1978, 493–514, bes. 494f.; G. Downey, A History of Antioch in Syria
from Seleucus to the Arab Conquest, 1961, 241f., 430.

Nach dem Ende der palmyrenischen Herrschaft ließ Aurelian gegenüber der östlichen Reichs-
bevölkerung nach den überzeugenden Darlegungen von Hartmann (Anm. 7), 388–394 allge-
mein clementia obwalten. Gleichwohl haben die politischen Faktionen nach der Besetzung Alex-
andrias durch die Palmyrener ihre Differenzen mit unbekannten Mitteln sicher auch im Rat
ausgefochten.
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gulärer Weise vom zweiten Jahr des Aurelian an in Alexandria beboyleykfite« gene-
riert worden sind, denen im konkreten Fall eine Zahlungsverpflichtung oblag. Die
Annahme erscheint plausibel, dass die Instabilität der Verhältnisse viele Ratsherren
selbst veranlasst hatte, Alexandria den Rücken zu kehren. Hiermit lässt sich durchaus
vereinbaren, dass zwar die Ausübung des Ratsherrenmandats beendet war, die Rats-
herrenwürde davon jedoch unberührt blieb,36 denn diese stand – wie einschärfend
bemerkt wird (Z. 21) – erst bei erneuter Missachtung der Präfektenanordnung zur
Disposition. Bedenkenswert ist darüber hinaus, dass es dem Präfekten mit seinem
Edikt nicht um einige wenige «ehemalige» Ratsherren gegangen sein kann. Dagegen
spricht der bürokratische Aufwand, die Anordnung in alle Gaue zu versenden (Z. 6f.),
dort zu proponieren (Z. 25) sowie die Dinge weiter im Auge zu behalten (Z. 17–20);
schließlich waren damit finanzielle Erwartungen verbunden, die bei einer nur gerin-
gen Zahl von Kontribuenten kaum eine solche Maßnahme gerechtfertigt hätten.

Wenn also nach unserer Interpretation in Alexandria in dieser Zeit regulär «ehe-
malige» Ratsherren vermutet werden können, so müssen wegen fehlender Belege weit-
reichendere Schlüsse hinsichtlich der Verfassung des alexandrinischen Rats unterblei-
ben.37 Eine wie für andere Regionen des Reichs mit 100 Ratsherren angenommene

36 Dass zwischen Ehrenamt und Amtswürde zu unterscheiden ist, legt nicht nur z.B. Dig.
50.4.14 pr. ([Callistratus] Honor municipalis est administratio rei publicae cum dignitatis gradu,
sive cum sumptu sive sine erogatione contingens) nahe, sondern schon die Verleihung der sog.
ornamenta decurionalia, da die mit den Abzeichen der Ratsherrenwürde bedachten Personen
nicht gleichzeitig befähigt wurden, auch die politischen Geschäfte von Ratsherren zu versehen,
sie waren also nicht Mitglieder des Rats, genossen aber Vorrechte und Ehren des Standes. In
unserem Text bezeichnet boyleytikÎ $j›a die «Ratsherrenwürde» (ebenso in SB III 7261; Ende
3./Anf. 4. Jh. n. Chr.: BL VII 192). Bereits im Edikt des Präfekten Lusius Geta (54 n. Chr.; OGIS II
664; IGR I 1118; SB V 8900; I.Fay. 75; I.Prose 54 Z. 16) wurde kat’ $j›an «entsprechend der Wür-
digkeit» eine Geld- oder Körperstrafe (Ó $rgyrikâ« Ó svmatikâ«) angedroht. In diokletiani-
scher Zeit bezeichnet boyleytikoÜ $j›vma den Rang bzw. Stand des Ratsherren (P.Panop.
Beatty I Z. 371, 401). Vgl. Appian, b.c. 5,128: Verleihung der Ratsherrenwürde (boyleytikÎ
$j›vsi«) an Zenturionen und Tribunen. Das album des alexandrinischen Rats enthielt vermut-
lich eine Liste der «ehemaligen Ratsherren». Le÷kvma boyleytikfin findet sich in den Papyri nur
im oben erwähnten SB III 7261 Z. 3/9 und eventuell in CPR XXIII 27 (Herm.; ca. 320/321
n. Chr.) Z. 14–15 ãn tˆ boyleytikˆ [leykØmati]; vgl. P.Oxy. XXIV 2407 (spätes 3. Jh. n. Chr.;
Oxy.?) Z. 7: le÷kvma tân $rxfintvn. Die Anweisung zur Registrierung/Selbstdeklaration in
unserem Edikt (Z. 15, 18) steht lediglich im Zusammenhang mit der konkreten Zahlungsver-
pflichtung; aus Z. 9f. geht hervor, dass Namen und Aufenthaltsorte der Betroffenen – zweifellos
aufgrund einer Liste – bekannt waren, so dass sie die Schreiben des Präfekten empfangen konn-
ten.

37 Es wäre in dieser Hinsicht – im Anschluss an den vergeblichen Vorschlag an den Kaiser zur
Einrichtung eines alexandrinischen Rats im sog. frühkaiserzeitlichen Bule-Papyrus Act. Alex. 1 =
PSI X 1160 = CPJ II 150 Z. 14f.: $jioÜm[en oÛn ãjeÖnai] tÎn boylÎn kat’ ãniaytÌn ge›n[esùa]i kaÏ
me[t@ tÌn ãniaytÌn] e\ù÷na« didfinai tân diapepra[gmwnvn] (wir bitten zu erlauben, dass der
Rat jährlich wird und nach dem Jahr Rechenschaft über die Aktivitäten gibt), vgl. F. Kayser, Les
ambassades alexandrines à Rome (Ier–IIe siècle), REA 105, 2003, 444f. – zu spekulativ, eine grie-
chische Verfassung des alexandrinischen Rats mit jährlichem Wechsel anzunehmen, was ziem-
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Ratsversammlung38 lässt sich für Ägypten nirgends nachweisen. Es kann nur ganz all-
gemein für die boyla› in den ägyptischen Metropolen durch den einmaligen Namens-
zusatz boyleytÎ« ÉpÍr tÌ(n) $riùmÌn [Å]eron›kh« eventuell eine «Norm»größe er-
schlossen werden,39 doch bleibt unklar, ob die Ehre eines «über die übliche Zahl
hinaus zugelassenen Ratsherren» nur singulär einem siegreichen Athleten zuteil ge-
worden war. Vor einigen Jahren haben Peter van Minnen und Francisca J. A.
Hoogendijk aus einem ziemlich fragmentarischen Papyrus einen Kaiserbrief rekon-
struiert, der vermutlich ein Ersuchen der Antinoiten um Erweiterung ihres Rats um
25 Ratsmitglieder darstellt, wobei sich allerdings diese Zahl in ihrem Verhältnis zur
unbekannten Gesamtzahl der Ratsmitglieder von Antinoupolis nicht weiter einschät-
zen lässt.40 Für die Größe des Rats der Metropole Alexandria ließe sich hieraus ohne-
hin nicht viel gewinnen, denn es ist wohl davon auszugehen, dass dieser mehrere
Hundert Ratsmänner umfasst hat.41 Ein von den Eliten der zahlreichen Gaue in der
Chora ausgehender Druck – die Attraktivität des alexandrinischen Rats für einen wei-
teren sozialen Aufstieg vorausgesetzt – wird im Laufe der Jahrzehnte eine allmähliche
Neuzusammensetzung des alexandrinischen Rats bewirkt haben, vergleichbar mit
dem Bestreben außeritalischer Eliten nach Partizipation im römischen Senat, die erst
in einem langen Prozess mit ungleicher provinzieller Repräsentation erreicht wurde.
Zweifellos ist für die Übernahme alexandrinischer Ämter und die Mitgliedschaft im

lich unpraktikabel erscheint. Nimmt man an, dass mit der severischen Konstituierung von
boyla› in Ägypten der alexandrinische Rat nach römischen Prinzipien als permanente Körper-
schaft eingerichtet wurde, dann ist daran zu erinnern, dass – zumindest de jure – nach gewisser
Zeit durch lectio ordinis eine Neukonstituierung des Rats erfolgen sollte (vgl. Langhammer
[Anm. 28], 196), worüber wir freilich aus den Papyri nichts erfahren.

38 Einige Beispiele von Stadtratsgrößen im römischen Westen bei R. P. Duncan-Jones,
The Economy of the Roman Empire, 2. Aufl. 1982, 283–287, 382; für den römischen Osten s.
Anm. 41.

39 P.Lips I 18 (308 n. Chr.; Hermupolis); vgl. super legitimum numerum: Plin., Ep. 10,112 mit
Komm. von A. N. Sherwin-White, The Letters of Pliny: A Historical and Social Commen-
tary, 1966, z. St.

40 P. van Minnen – F. J. A. Hoogendijk, Drei Kaiserbriefe Gordians III. an die Bürger von
Antinoopolis, Tyche 2, 1987, 58–61 = SX XVIII 13776 (241–242 n. Chr.). Die Vf. halten die
Erweiterung um 25 Ratsleute für beträchtlich und mutmaßen, dass «die derzeitigen Ratsmitglie-
der die schweren (finanziellen) Lasten zu dieser Zeit nicht mehr tragen konnten – oder wollten»,
25 zusätzliche Ratsherren jedoch diese Last mildern könnten, nicht zuletzt durch den Zugewinn
von 25 neuen Eintrittsgeldern. Vgl. zur Funktion von Eintrittsgeldern als städtische Einnahme-
quelle Plin., Ep. 10,39,5; Dio Chrysos., Or. 40,14; 48,11; IGBulg IV 2263 = Oliver 156: Antoni-
nus Pius genehmigte im Jahre 158 n. Chr. einer makedonischen Stadt einen Rat mit 80 Ratsher-
ren, die ein Eintrittsgeld von 500 attischen Drachmen entrichten sollten. Der Kaiser begründete
die Entscheidung damit, dass der Bürgerschaft durch die Größe des Rats besonderes Ansehen
($j›vma) zuteil werde und außerdem Einkünfte (prfisodo«) durch das Geld, das die Ratsherren
zahlen werden.

41 Vgl. W. Habermann, Bemerkungen zur Größe von Stadträten im kaiserzeitlichen griechi-
schen Osten, MBAH 32, 2014.
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Rat das Bürgerrecht der Stadt Voraussetzung. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass
ein für uns nicht fassbarer Teil der alexandrinischen Ratsherren seine Wurzeln in der
Chora hatte, wo sich diese, offenbar unbeschadet noch anhängiger Verpflichtungen,
hingezogen fühlten, wenn sie als aktive Ratsherren aus dem alexandrinischen Rat aus-
geschieden waren.42

Eine gleichzeitige Bekleidung von Ämtern in Alexandria und in einer Metropole
in Mittelägypten kommt bei Ämtern, die die persönliche Anwesenheit des Amts-
inhabers voraussetzen, entfernungsbedingt nicht in Betracht – die Distanz zwischen
Alexandria und beispielsweise Oxyrhynchos beträgt ca. 380 km. Darüber hinaus be-
anstandet der Jurist Papinian in severischer Zeit die gleichzeitige Bekleidung von Eh-
renstellen in zwei Städten.43 Über eine Sicherstellung der Anwesenheit im Stadtrat

42 Unter dieser Prämisse wird auch die Hypothese hinfällig, dass nach der Prytanie in
Oxyrhynchos wieder die alexandrinischen boyleyt‹«-Geschäfte anstanden (Bowman
[Anm. 26], 58).

43 Dig. 50.1.17.4 (Papinian): Ehrenstellen sollen nicht in zwei Städten gleichzeitig verwaltet
werden, im Zweifelsfall ist die Herkunft ausschlaggebend (sed eodem tempore non sunt honores in
duabus civitatibus ab eodem gerendi: cum simul igitur utrubique deferuntur, potior est originis
causa); vgl. auch Anm. 34. Inschriften aus dem griechischen Osten bezeugen gelegentlich Perso-
nen, die Ratsherren in mehreren Städten waren, wobei in Fällen von benachbarten Städten eine
gleichzeitige Bekleidung z.B. aufgrund spezieller Besitz-, Berufs- oder Familienverhältnisse nahe
liegt; bei größeren Entfernungen zwischen den Städten ist neben einem Wohnortwechsel z.B.
auch an einen militärischen (oder Handels-) Kontext zu denken. R. Heberdey – A. Wilhelm,
DAWWien 44, 1896, 153 Nr. 259 (Antiochia am Kragos –Lamos [Kilikien]: ca. 10 km); IGR IV
631 (Ankyra–Aizanoi [Phrygien]: ca. 90 km); TAM II 308 (Xanthos –Pinara [Lykien]: ca. 17 km);
Ch. Schuler, MDAI (I) 55, 2005, 257–260 Nr. 3 (Phellos –Antiphellos [Lykien]: ca. 15 km);
IG XII 2.562 / IGR IV 17 (Eresos –Methymna [Lesbos]: ca. 50 km); IGBulg. I2 24 bis / Corpus
Benef. Inschr. 614 (Dionysopolis –Kallatis –Markianopolis [Moesia Inf.]: D–K: ca. 75 km, K–M:
ca. 150 km; mil. Kontext); CIL III 14416 / AE 1999, 1326 (princeps ordinis von Oescus – buleuta
von Tyras –Dionysopolis –Markianopolis [Moesia Inf.]–Tungri [Gallia Belgica]–Aquincum
[Pannonia Inf.]; mil. Kontext); SEG LII 748 (Bürger und? Ratsherr in vier westpontischen Städ-
ten, darunter Histria –Tyras: ca. 400 km). In dieselbe Richtung wie die Inschriften weist – ohne
eine Doppelratsherrenschaft explizit zu benennen – Plinius (Ep. 10,114) für bithynische Städte,
für die ihm angesichts zensorischer Maßnahmen (Ausstoßung aus dem Rat) versichert wird,
dass «in jeder Stadt zahlreiche Ratsherren aus anderen Städten sind». Auch Dio Chrysos. (Or.
41,10) stellt fest, dass Apameia mehreren Bürgern aus dem benachbarten Prusa (ca. 27 km) Bür-
gerrecht, Mitgliedschaft im Rat und Ämter übertragen habe. Wenn demgegenüber Dio Chrysos.,
Or. 41,2 vor Rat und Bürgerschaft von Apameia berichtet, dass ihm anlässlich seiner Besuche
von vielen, auch mit Apameia gleichrangigen Städten Bürgerrecht, Ratsherrenamt und beson-
dere Ehren zuerkannt worden seien, dann erscheinen diese eher als prestigeerhöhende Ehrungen
ohne praktische Bedeutung. Vgl. zu den mehrfachen Stadtbürgerrechten jetzt A. Heller –
A. V. Pont, Hg., Patrie d’origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde
grec d’époque romaine, 2012. Letztgenannte Privilegienvergaben stehen in einer Reihe mit
Ehrungen für erfolgreiche Athleten, Künstler u.a., vgl. F. Quass, Die Honoratiorenschicht in
den Städten des griechischen Ostens, 1993, 392 mit Anm. 189–191. S. Anhang Nr. 8 zu einem
berühmten Athleten, der als amtierender Prytane fungierte.
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durch eine Residenzpflicht erfahren wir für Ägypten nichts wie ohnehin Vorschriften
darüber m. W. nur in spätrepublikanischen Munizipalgesetzen zu finden sind.44

Nichts Definitives lässt sich auch darüber aussagen, auf welcher rechtlichen Grund-
lage die Übernahme von städtischen Ämtern z.B. in Oxyrhynchos durch ehemalige
Amtsträger von Alexandria möglich war.45 Die Titulaturen alexandrinischer Buleuten
bezeugen auffallend oft die sukzessive Abfolge von alexandrinischen Ämtern und
Ämtern in den Metropolen der Chora. Die Gliederungen der Karrieren Nr. 1, 6, 13,
20, 21, 26, 30, 41?, 53 im Anhang zeigen, dass die alexandrinischen Ämter vor den Me-
tropolenämtern bekleidet wurden. Es kann bei diesen Laufbahnen auch keine Rede
von einer «Doppel-Ratsherrenschaft» – «boyleyt‹« von Alexandria» und «boyleyt‹«
von Oxyrhynchos (o.ä.)» – sein, denn die alexandrinische Ratsherrenschaft war eine
«ehemalige». Mit anderen Worten: Das vorangestellte genfimeno« muss in den alexan-
drinischen Karrieren gegen die Annahme von Alan Bowman doch (auch) auf boy-
leyt‹« bezogen werden. Es hat folglich «ehemalige» alexandrinische Ratsherren – in
den Titulaturen mit genfimeno« boyleyt‹«, in unserem Edikt mit tân beboyleykfitvn
bezeichnet46 – gegeben, wobei chronologisch bei den genannten Laufbahnen der

44 Nach der lex municipii Tarentini (CIL I2 2 Nr. 590 / ILS 6086) Z. 26–31 soll ein Dekurione in
der Stadt oder innerhalb der Grenzen des Munizipiums ein Haus mit nicht weniger als 1500
(Dach-)Ziegeln (tegulae) besitzen, wobei die Nichtbeachtung dieser Vorschrift bzw. Kauf oder
durch anderen Erwerb in betrügerischer Absicht eine jährliche Geldstrafe nach sich zieht. Im
von A. Caballos Rufino (El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana, 2006,
S. 133, 208–223) veröffentlichten 14. Kapitel der lex Ursonensis wird angeordnet, dass innerhalb
von zwei Jahren nach Deduktion der Kolonie ein Dekurione ein Haus mit mindestens 600 Zie-
geln, ein einfacher Kolonist mit 300 Ziegeln dort besitzen soll. In Kap. 91 (M. H. Crawford
u. a., Roman Statutes I, 1996, Nr. 25) derselben lex ist festgehalten: [Wenn jemand gemäß diesem
Gesetz zum Dekurio, Augur oder Pontifex der c(olonia) G(enetiva) Iul(ia) ernannt oder erwählt]
wird, dann soll derjenige, wer auch immer als Dekurio, Augur oder Pontifex dieser Kolonie sei-
nen Wohnsitz (domicilium) nicht in dieser Kolonie, in der Stadt oder innerhalb von 1000 Schrit-
ten von der Stadt innerhalb der nächsten fünf Jahre hat, so daß man ausreichende Pfänder neh-
men kann, nicht in dieser Kolonie Augur, Pontifex oder Dekurio sein … (Üb. H. Freis).
Anwesenheit im Rat: Duncan-Jones (Anm. 38), 283 Anm. 8. Auch für die Senatoren in Rom
bestand seit augusteischer Zeit eine Residenzpflicht (Zahlen zur Anwesenheit bei R. J. A. Tal-
bert, The Senate of Imperial Rome, 1984, 134–152, bes. 149f. und W. Eck – A. Caballos –
F. Fernández, Das senatus consultum de Cn. Pisone patre, 1996, 270). Seit Trajan waren die pro-
vinziellen Anwärter auf einen Senatssitz in Rom verpflichtet, ein Drittel (seit Mark Aurel ein
Viertel) ihres Vermögens in italischem Grundbesitz anzulegen (Plin., Ep. 6,19; SHA, Mark Aur.
11,8; vgl. Talbert a. O. 142).

45 Für die Übernahme von Ämtern bzw. die Mitgliedschaft im Rat wird ein Wohnsitz wohl
lediglich eine Minimalvoraussetzung gewesen sein. Da das alexandrinische Bürgerrecht zweifel-
los erhalten blieb, bieten sich als Möglichkeiten an, dass das übergeordnete alexandrinische Bür-
gerrecht auch eine Ämterübernahme in den Metropolenparlamenten einschloss oder dass die
Freiwilligkeit der Übernahme durch einen gedienten alexandrinischen Magistraten ohne weitere
Voraussetzungen durch Beschluss der boyl‹ willkommen geheißen wurde. Vgl. Anm. 24.

46 Die in den Papyri begegnende Wendung genfimeno« … boyleyt‹« am Ende einer Reihung
absolvierter alexandrinischer Ämter konnte die Konnotation einer beendeten aktiven Ratsher-
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Schwerpunkt auf der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts liegt. Sieht man von uns unbekann-
ten, die innere Konstitution des alexandrinischen Rats betreffenden Ursachen ab,
dürften instabile politische Verhältnisse in Alexandria, lukrative ökonomische Mög-
lichkeiten und familiäre Bindungen in der Chora gewichtige Gründe dargestellt ha-
ben, dass Ratsherren den alexandrinischen Rat verließen. Wie bereits festgestellt, zog
die Beendigung des Ratsherrenmandats in Alexandria nicht zwangsläufig auch den
Verlust der Ratsherrenwürde nach sich, was durch damit verbundene Verpflichtungen
fortwährende Auswirkungen auf den Geldbeutel der «ehemaligen» alexandrinischen
Ratsherren gehabt haben dürfte. Der Gedanke ist naheliegend, die Übernahme von
Ämtern in Alexandria und danach in den Metropolenparlamenten der Chora sowie
die in den Urkunden exponierten ausführlichen Titulaturen als Indizien für Bereitwil-
ligkeit und Stolz der Ambitionierten und Reichen zu werten.

Im Hinblick auf die «ehemaligen» Ratsherren Alexandrias lässt sich damit resümie-
ren: Am Prinzip der Lebenslänglichkeit der Dekurionenwürde (mit daran haftenden
Verpflichtungen) ist festzuhalten, doch ist beim Dekurionenamt zu differenzieren
zwischen der Ausübung des aktiven Ratsmandats und einer aus diversen Gründen be-
endeten Ratsherrenschaft.47

Der Zahlungsvollzug?

Gern hätte man gewusst, ob die vom Präfekten dekretierten Zuwendungen für die
alexandrinische Thermenrenovierung auch tatsächlich von den «ehemaligen» Rats-
herren geleistet wurden. Ein heillos fragmentarischer Text, der nach Alan Bowman
ebenso ins 5. Jahr des Probus (279/280 n. Chr.) gehört wie unser Präfektenedikt, deu-

renschaft verschleiern wie sie jedoch durch beboyleykfite« deutlich zum Ausdruck kam. Daher
wurde der Begriff auch nicht zu einer geläufigen Bezeichnung, einmal abgesehen davon, dass
außer bei Alexandrinern ein permanenter Wohnortwechsel von bereits in einer Metropole hoch
dekorierten Personen in eine andere Metropole mit allen Konsequenzen wohl eher selten vor-
kam. Der Begriff tân beboyleykfitvn fügt sich wiederum ohne Schwierigkeiten in die munizi-
pale Amtssprache ein (Anm. 30) und die Ehemaligkeit alexandrinischer Munizipalämter wurde
außer mit genfimeno« auch sonst häufig auf eine in der Chora üblichen Weise zum Ausdruck
gebracht, vgl. Anhang Nr. 2, 6, 7, 12, 14, 15, usw. Es kann darüber hinaus keinen Zweifel daran
geben, dass die offiziell vom Präfekten als beboyleykfite« Bezeichneten damit dort, wo nach
ihnen gefahndet wurde, eindeutig definiert waren.

47 Im 4. Jh. findet sich die Unterscheidung zwischen politeyfimenoi und boyleyta›, vgl. die
Ausführungen von F. Mitthof in CPR XXIII S. 212: «Der Rückgang von Belegen für Kuriale ist
nicht auf einen institutionellen, sondern auf einen terminologischen Wandel zurückzuführen,
da diejenigen Ratsherren, die tatsächlich an der Ausübung der Ratsgeschäfte beteiligt waren oder
von der Kurie zu besetzende Verwaltungsposten bekleideten, im Laufe des 4. Jh. dazu übergin-
gen, unter dem Titel politeyfimenoi zu firmieren, während die Statusbezeichnung boyleyt‹«
nur noch von Personen geführt wurde, die zwar dem Stand angehörten und auch für die auf die-
sem lastenden liturgischen Pflichten herangezogen wurden, aber keinen Anteil an den politi-
schen Geschäften der civitas mehr hatten.»
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tet auf den ersten Blick auf den aktuellen Vollzug der angemahnten Zahlungen, da
dort Namen mit Beträgen von 1 Talent aufgelistet sind.48 Unter den erwähnten Perso-
nen befanden sich Aur. Euporos alias Agathos Daimon,49 der sicher alexandrinischer
Ratsherr war, der Prytane des Jahres 279/280 n. Chr. C. Iulius Diogenes, dessen Name
aufgrund der Jahreszuweisung zu ergänzen ist und von dem man aus einem anderen
Text weiß, dass er alexandrinische Ämter ausgeübt hatte50 sowie eine weitere Person,
die als Vater des Zahlenden das alexandrinische Amt eines Hypomnematographos
inne hatte. Andererseits wurden die nicht von den Zahlungspflichtigen selbst, son-
dern überwiegend von Vertretern (meistens dem Vater) eingezahlten 1-Talent-Beträge
von 3 Personen zweimal und von 1 Person sogar dreimal eingezahlt. Insgesamt kann
daher dieser Papyrus nicht zweifelsfrei den erhofften Zahlungsvollzug bestätigen.

Die Realisierung der Baumaßnahme

Neben der finanziellen Absicherung der Thermenrenovierung war schließlich auch
die praktische Realisierung des Vorhabens von Bedeutung. Ein zeitlich dem Präfek-
tenedikt nahe stehender Papyrus, der Arbeiterrequirierungen betrifft, lässt sich dies-
bezüglich in unseren Zusammenhang stellen.51 Es handelt sich dabei um einen dem
Strategen des Oxyrhynchites im Jahre 286 n. Chr. geleisteten Kaisereid vonseiten eines
Bauhandwerkers (oåkodfimo«) aus dem oxyrhynchitischen Dorf Phobou. Dieser ver-
pflichtete sich bei Stellung von zwei Bürgen, nach Alexandria zu gehen, um dort sein
Handwerk bei den Bauarbeiten an einem Bad für eine festgesetzte (jedoch nicht kon-
kretisierte) Zeit auszuüben und sich bis zur Entlassung nicht zu entfernen.52 Der Ge-
danke liegt nahe, dass diese Bauarbeiten in Alexandria dasselbe Projekt betreffen wie
im Präfektenedikt. Während dort auf Alexandria und die Chora bezogen pekuniäre
Aspekte im Vordergrund standen, geht aus dem Text von 286 n. Chr. hervor, dass Bau-
handwerker vielleicht aus der gesamten Chora für die tatsächliche Durchführung der
Arbeiten nach Alexandria verpflichtet wurden.53 Wunderte man sich noch anlässlich

48 P.Oxy. XII 1496 (Z. 25: nach 27. März 280 n. Chr.). Bowman (Anm. 26), 133 Anm. 9
schließt das 5. Jahr des Aurelian (273/274 n. Chr.) aus, weil Aur. Euporos alias Agathos Daimon
in diesem Jahr die Prytanie ausübte, hier aber eine andere Person Prytane war. In P.Oxy. a. O.
Z. 24, 25, 27 wird der Monat Tybi des 5. Jahres erwähnt, was dem 28. Dez. 279 – 26. Jan. 280
n. Chr. entspricht. Vgl. auch Bowman (Anm. 13), 39.

49 In Nr. 21 Anm. 15 im Anhang wird auf einen weiteren (fragmentarischen) Text hingewie-
sen, der Aur. Euporos im Zusammenhang mit Beiträgen und Bädern nennt.

50 Vgl. Tacoma (Anm. 24), Nr. 112.
51 PSI III 162 (1. März – 28. Aug. 286 n. Chr.; Oxy.).
52 Z. 9–15: … katele÷s[e]sùai eå« tÎn lampr(otˇthn) [lejˇndreian kaÏ parameÖnai ãn tˆ

ãkeÖse kataskeyazomwn8 balan›8 poio÷meno« tÎn a\tÎn oåkodomikÎn twxnhn ãpÏ tÌn
Ñrismwnon xrfinon kaÏ mÎ $poleifù‹sesùai öst’ ©n $polyùâ …

53 Im Jahr 314 n. Chr. wurde ein von der Bule der arsinoitischen Metropole gewählter Liturge
davon in Kenntnis gesetzt, dass er mit einem anderen zusammen Arbeitskräfte und Lasttiere
in Empfang zu nehmen und sie nach Alexandria zu überstellen habe (Épodwjasùai ãrgˇta«
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des Präfektenedikts über die vermeintliche staatliche Amtshilfe für eine städtische
Einrichtung, so hat man im Fall der landesweiten Finanzierung und Requirierung von
Arbeitskräften bei Bau und Instandhaltung des Trajanskanals eine Parallele, die ein-
deutig staatliches Interesse bekundet und kaum (schon allein wegen seiner unkalkulier-
baren Realisierung) von einem einzelnen Statthalter angeordnet worden sein kann.54

Auch in unserem Fall ist das staatliche Engagement evident: ein Präfektenedikt mit
finanziellen Forderungen, hier speziell an die wohl situierten «ehemaligen» alexandri-
nischen Ratsherren im ganzen Land, ebenso wie umfangreiche, für uns erstmalig für
das Jahr 286 n. Chr. dokumentierte Heranziehung von Fachkräften, die zur Absiche-
rung der Ausführung einen Kaisereid zu leisten und Bürgen zu stellen hatten. Da in
unserem Edikt die Stelle, an der die ùwrmai benannt wurden (Z. 8) – theoretisch ist
auch nur an einen einfachen Plural zu denken – zerstört ist, lässt sich nichts darüber
aussagen, welche Bade-/Thermenanlage Alexandrias in den Texten gemeint sein könnte.
Die mittelalterliche syrische Chronik des Michael bar Elias, Patriarch von Antiochia
(1166–1199 n. Chr.), enthält eine Reihe von Angaben zur Infrastruktur Alexandrias,
deren Datierung bis ins 2., spätestens ins 4. Jahrhundert, zurückreicht. Dort werden
– ohne Berücksichtigung der Vorstädte – neben 2478 Tempeln (und Schreinen) und
47790 (oder 24296?) Häusern 1561 Bäder genannt.55 Zweifellos ist angesichts der
staatlichen Intervention sowie der Erkenntnis, dass Warmwasserbäder/Thermen
überwiegend unter hohem Patronat – vor allem des Kaisers – standen, in unserem Fall
an einen markanten Badekomplex zu denken,56 doch wäre es zu viel der Spekulation,

kaÏ twktona« kaÏ oåkod[fi]moy« kaÏ nvtoffira … kaÏ $pokom›sai eå[« t]În lamprotˇ[thn
[]lej(ˇndreian)), wo sie an einem öffentlichen Bauvorhaben auf Befehl des Präfekten mitwir-
ken sollten (eå« t@ ãk[eÖ] dhmfisia ö[rga] kat@ kwleysin toÜ kyr›[oy] moy diash[mo]tˇtoy
ãpˇrxoy tá« Aåg÷ptoy). F. Mitthof (Bestallung eines Liturgen im Zuge der Requisition von
Arbeitskräften und Lasttieren für ein öffentliches Bauvorhaben in Alexandreia, in: Akten des
21. Internat. Papyrologenkongresses, 1997, 706–718 [= SB XXIV 15914 = P.Prag. III 224]) weist
darauf hin (S. 708f., 711), dass in diokletianisch-konstantinischer Zeit – nach der Einschätzung
von Laktanz zum Nachteil der Provinzialen mit belastenden Arbeits- und Spanndiensten – eine
Intensivierung der staatlichen Bautätigkeit festzustellen sei; zum Verfahren der Arbeiterrequirie-
rung ebd. 709f.

54 Zu Arbeiterrequirierungen für die regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten vgl. P. J. Sijpe-
steijn, Der potamÌ« Traianfi«, Aegyptus 43, 1963, 74–78; zu Steuerzahlungen für den Kanal
mit neuen Quittungen aus Oberägypten vgl. A. Jördens (mit einem Anhang von R. Dutten-
höfer), Neues zum Trajanskanal, in: Proceedings of the 24th Internat. Congress of Papyrology,
2007, 469–485.

55 Vgl. P. M. Fraser, A Syriac Notitia Urbis Alexandrinae, JEA 37, 1951, 103–108; der Text
erwähnt u.a. die Einteilung Alexandrias in 5 grˇmmata A–E und ein Gramma ]drianfin. Eine
namentliche Liste alexandrinischer Bäder gibt A. Calderini, Diz. Top. I.1, S. 96f. Den nament-
lich bekannten Thermen in Alexandria hat Gascou (Anm. 17), 314–317 noch die vermut-
lich dem Baueifer des Valens und seines Bruders entspringenden sowie als Reaktion auf die
Tsunamikatastrophe des Jahres 365 n. Chr. errichteten ùwrmai O\ˇ[len]to« hinzugefügt (P.Oxy.
XXXIV 2719 Z. 5).

56 Gascou (Anm. 17), 315; s.o. S. 397f. zu den Gymnasiumsthermen.
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das wegen seiner späteren Restaurierung (452/53 n. Chr.) von Theophanes erwähnte
DioklhtianÌn balaneÖon in Alexandria mit unserem Bauprojekt zu identifizieren.57

Dabei sagt die schließliche Benennung nichts über den Zeitpunkt des Baubeginns
bzw. eine jahrelange Bauphase aus, sondern nur, dass das Bauwerk unter dem jeweili-
gen Kaiser eingeweiht wurde.58 Vielleicht erlauben archäologische Ausgrabungen in
Alexandria sowie neue Dokumente hier eines Tages weitere Einsichten.59

Kolberger Weg 2
57368 Altenhundem
w.habermann@em.uni-frankfurt.de

57 Chron. min. col. 273 A.
58 Der Doppelname TraianaÏ ]drianaÏ ùwrmai, die sich im Gymnasium von Oxyrhynchos

befanden, stellt ein solches Beispiel dar. Der Name lässt darauf schließen, dass der Baubeginn für
diese Thermen bereits unter Trajan stattfand, unter Hadrian der Bau oder seine Erweiterung
abgeschlossen war und eventuell anlässlich des kaiserlichen Besuchs von Hadrian die Thermen
eingeweiht wurden, vgl. Habermann (Anm. 13), Kap. I.1.

59 Archäologisch wurden zahlreiche Badstrukturen in verschiedenen Bauphasen – besonders
aus dem 4. Jh. n. Chr. – in Alexandria freigelegt, vor allem im zentralen Kom el-Dikka, aber auch
südlich des Hippodromos Lageion, vgl. J. McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt
300 B.C.–A.D. 700, 2007, 175, 179, 181, 182, 205–208, 212–217, 250, vgl. auch 400 Anm. 32e.
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Êl
la

d›
8

yÅ
oÖ

«[
mm

v
n›

oy
ge

no
m(

wn
oy

)b
o[

y]
l(

ey
to

Ü)
tá

«
la

mp
ro

tˇ
th

«
[

le
ja

nd
r›

a«
.

43
IG

 X
IV

 9
24

 =
 I.

Po
rt

o 
21

:M
(»

rk
o«

)A
\r

(‹
li

o«
)D

om
n›

v[
n

– 
–

– 
]b

oy
le

yt
Î«

[
[l

ej
an

dr
eŒ

« 
(s

ic
)]

to
Œ«

pa
tr

›o
y[

«
ùe

oŒ
«

$n
wù

hk
e]

 [
– 

–
– 

]; 
zu

m
G

es
am

tz
us

am
m

en
ha

ng
 v

gl
. D

.N
oy

, F
or

ei
gn

er
s a

t R
om

e. 
Ci

tiz
en

s a
nd

 S
tr

an
ge

rs
, 2

00
0,

 2
50

f.
44

I.P
or

te
s 1

4 
(A

nt
in

ou
po

lis
), 

Z.
2–

6:
tâ

n 
[ã

n
tâ

i]
M

oy
se

›v
is

it
oy

mw
[n

v
n

$t
el

â
n]

P
la

tv
ni

kÌ
n

fi
lfi

s[
of

on
ka

Ï]
bo

yl
ey

tÎ
n.

 W
en

n 
de

r N
am

e d
ie

se
s

pl
at

on
isc

he
n 

Ph
ilo

so
ph

en
 ko

rr
ek

t e
rg

än
zt

 w
ur

de
 u

nd
– 

w
ie

C
au

de
rl

ie
r 

un
d

W
or

p 
ve

rm
ut

en
– 

m
it 

de
m

 in
 ei

ni
ge

n 
lit

er
ar

isc
he

n 
Q

ue
lle

n 
er

w
äh

nt
en

 P
hi

-
lo

so
ph

en
 d

es
 sp

ät
en

 2
.J

ah
rh

un
de

rt
s i

de
nt

ifi
zi

er
t w

er
de

n 
ka

nn
, d

ie
 In

sc
hr

ift
 al

so
 in

s l
et

zt
e V

ie
rt

el 
de

s 2
.J

h.
 ge

hö
rt

, d
an

n 
ka

nn
 d

ie
 P

er
so

n 
nu

r R
at

sh
er

r v
on

A
nt

in
ou

po
lis

 g
ew

es
en

 se
in

; v
gl

. z
ur

 T
ex

tg
es

ch
ic

ht
e d

er
 In

sc
hr

ift
 (G

IB
M

 1
07

6;
 S

B
III

 6
01

2)
 u

nd
 zu

r I
de

nt
ifi

zi
er

un
g 

P.
C

au
de

rl
ie

r
– 

K
. A

. W
or

p,
 S

B
III

60
12

 =
 IB

M
IV

 1
07

6:
 U

nr
ec

og
ni

ze
d 

Ev
id

en
ce

 fo
r a

 M
ys

te
rio

us
 P

hi
lo

so
ph

er
, A

eg
yp

tu
s 6

2,
 1

98
2,

 7
2–

79
.



438 Wolfgang Habermann

59
. S

ep
tim

io
s A

m
m

on
io

n 
al

ia
s [

– 
–

– 
]

D
as

 al
ex

an
dr

in
isc

he
 A

m
t d

es
 ve

rs
to

rb
en

en
 S

ep
tim

io
s A

m
m

on
io

n 
al

ia
s [

– 
–

– 
], 

eh
em

al
ig

er
 G

ym
na

sia
rc

h 
un

d 
Ra

tsh
er

r v
on

 H
er

m
up

ol
is,

ist
 n

ic
ht

 er
ha

lte
n 

ge
bl

ie
be

n.
45

60
. [

– 
–

– 
]n

io
n 

al
ia

s A
nt

im
ac

ho
s

Es
 w

ird
 b

ei
 [

– 
–

– 
]n

io
n 

al
ia

s A
nt

im
ac

ho
s d

ur
ch

 d
ie

 L
üc

ke
nh

af
tig

ke
it 

de
s T

ex
te

s n
ic

ht
 k

la
r, 

ob
 d

ie
se

r a
uß

er
 E

xe
ge

t (
?)

 vo
n 

A
lex

an
dr

ia
 u

nd
lei

te
nd

em
 K

am
pf

ric
ht

er
 b

ei
 d

en
 O

ly
m

pi
a i

n 
A

lex
an

dr
ia

 au
ch

 d
or

t R
at

sh
er

r w
ar

.46

61
. [

– 
–

– 
]

Ei
ne

 In
sc

hr
ift

 au
s R

om
 en

th
äl

t d
en

cu
rsu

s e
in

es
 u

nb
ek

an
nt

en
 M

an
ne

s, 
wo

be
i d

er
 B

ez
ug

 d
es

 R
at

sh
er

re
na

m
ts 

au
f A

lex
an

dr
ia

 au
fg

ru
nd

 d
er

im
 T

ex
t v

or
an

ge
he

nd
en

, d
or

t a
us

ge
üb

te
n 

Eu
th

en
ia

rc
hi

e n
ic

ht
 g

an
z z

we
ife

lsf
re

i i
st,

 w
ie

wo
hl

 d
as

 si
ng

ul
är

ek
a›

 d
af

ür
 zu

 sp
re

ch
en

 sc
he

in
t.47

45
SB

XX
VI

 1
65

02
 (3

04
 n

.C
hr

.) 
Z.

 1
3f

.:
Se

pt
im

›o
y

[
mm

v
n›

v
no

«
to

Ü
ka

Ï [
– 

–
– 

][
le

ja
nd

re
›a

«
ge

g[
ym

na
si

ar
]x

(h
kfi

to
«)

ge
no

(m
wn

oy
)b

oy
l(

ey
to

Ü)
tá

«
(a

\t
á«

)
Êr
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